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DOS AND DON'TS IM KONTAKT 
MIT WETTBEWERBERN

1. Einleitung

Aus Sicht der Wettbewerbsbehörden ste-
hen Wettbewerber, die sich ausserhalb 
von offensichtlich wettbewerbsfördernden 
Projekten miteinander austauschen, unter 
dem Generalverdacht, Wettbewerbs
abreden zu treffen. Folgendes historisches 
Zitat von Adam Smith brachte dieses ge-
nerelle Misstrauen schon im 18. Jahrhun-
dert in einem Satz auf den Punkt: «People 
of the same trade seldom meet together, 
even for merriment and diversion, but the 
conversation ends in a conspiracy against 

the public, or in some contrivance to raise 
prices.» Dementsprechend ist immer 
Vorsicht geboten, wenn mit Wettbewer-
bern beispielsweise auf einer Messe oder 
im Rahmen von Branchenverbänden über 
das Geschäft diskutiert wird.

Wichtig ist dabei die Tatsache, dass 
weder eine explizite noch eine verbind-
liche Abrede für eine sanktionierbare 
Wettbewerbsabrede erforderlich ist. Viel-
mehr genügt es bereits, wenn sich Wett-
bewerber in ihrem Geschäftsverhalten 
untereinander implizit abstimmen. Dafür 
kann beispielsweise schon die einseiti-
ge Information eines Unternehmens an 
einen Wettbewerber genügen, es fasse 
eine Preiserhöhung ins Auge. Selbst wenn 
solche Äusserungen im Moment des Tref-
fens harmlos erscheinen mögen, können 
sie aufgrund einer darauffolgenden Preis
erhöhung der beiden Unternehmen als 
kartellrechtlich heikel angesehen werden. 
Mit anderen Worten können Äusserungen 
im Nachhinein in einem anderen Licht er-
scheinen.

Die kartellrechtlichen Regeln in 
Deutschland und der Schweiz sind zwar 
nicht identisch, jedoch sind die nachfol-
genden aus Schweizer Sicht formulierten 
Empfehlungen auch für Deutschland rele-
vant. Zumal in Deutschland in der jüngs-
ten Vergangenheit der Austausch von 
Informationen zwischen Wettbewerbern 
häufig aufgegriffen wurde.

2. Dos bei Verbandstreffen

– �Verlangen Sie eine Traktandenliste für 
sämtliche Besprechungen.

– �Nehmen Sie nur an Besprechungen teil, 
welche nicht die Geschäftsstrategien 
oder sensible Geschäftsinformationen 
der Mitglieder zum Thema haben.

– �Bestehen Sie auf die Protokollierung der 
Besprechung. Bewahren Sie die Proto-
kolle auf.

– �Protestieren Sie, wenn ein Anwesender 
über eigene Preise, Mengen, Gebiete 
oder Kunden spricht oder diesbezüg-

liche Ankündigungen für die Zukunft 
macht. Lassen Sie Ihren Protest proto-
kollieren. Verlassen Sie die Sitzung bei 
heiklen Gesprächsthemen.

– �Stellen Sie sicher, dass an Verbandstref-
fen teilnehmende Mitarbeiter in Bezug 
auf die Kartellrechts-Compliance ge-
schult sind.

– �Kontaktieren Sie Ihre Rechtsabteilung 
bzw. den Compliance-Officer, falls wäh-
rend oder nach einem Verbandstreffen 
bei Ihnen der Eindruck entsteht, dass 
kartellrechtlich relevante Themen be-
sprochen wurden.

– �Es ist nicht verboten, in seiner Bran-
che gut vernetzt zu sein. Der Austausch 
über historische und aggregierte Daten 
ist grundsätzlich zulässig, sofern kei-
ne Rückschlüsse auf die gegenwärtige 
oder zukünftige Strategie von einzelnen 
Unternehmen gezogen werden können. 

– �Bei einem verbandsinternen Informa-
tionsaustausch ist zu gewährleisten, 
dass die Rohdaten den Mitgliedern nicht 
zugänglich sind. Bei Verbänden mit nur 
wenigen Mitgliedern sind in der Regel 
Rückschlüsse auf einzelne Unterneh-
men möglich, weshalb in diesen Fällen 
auch vom Austausch von aggregierten 
Informationen Abstand genommen wer-
den sollte.

3. Dos bei sonstigen Treffen

– �Die Pflege von Freundschaften bei so-
zialen Anlässen oder auch bei Messen 
oder Fachtagungen ist selbstverständ-
lich zulässig.

– �Allerdings darf die Geschäftsstrategie 
bei solchen informellen Treffen nicht 
besprochen werden.

– �Unterscheiden Sie klar zwischen allge-
meinen Branchenthemen und konkre-
ten, geschäftsbezogenen Themen und 
stellen Sie klar, dass solche geschäfts-
bezogenen Themen nicht mit Wettbe-
werbern besprochen werden.

– �Bedenken Sie immer, dass eine Behör-
de (allenfalls nach einem Preisanstieg 
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in der Branche) Ihr Gespräch als Aus-
gangspunkt eines Kartells interpretie-
ren könnte.

– �Kontaktieren Sie Ihre Rechtsabteilung 
bzw. den Compliance-Officer, falls wäh-
rend eines informellen Treffens trotz-
dem über sensitive Geschäftsthemen 
gesprochen wurde.

4. Don'ts

– �Vereinbaren Sie mit Wettbewerbern kei-
ne Preise (inkl. Preisspannen, Mindest-
preise oder Rabatte etc.).

– �Legen Sie keine Mengen oder Quoten 
mit Wettbewerbern fest.

– �Äussern Sie sich nicht zur eigenen Ge-
schäftsstrategie.

– �Äussern Sie sich insbesondere nicht 
über Ihre Preispolitik, inkl. Rabatte, 
Boni oder bevorstehende Preiserhöhun-
gen (inkl. Zuschläge etc.).

– �Setzen Sie Ihre Preise und sonstigen 
Geschäftsstrategien nicht abhängig 
von irgendwelchen verbindlichen oder 
unverbindlichen Vereinbarungen oder 
Abstimmungen mit Wettbewerbern fest.

– �Vereinbaren Sie kein gemeinsames 
Vorgehen gegenüber Lieferanten (aus-
ser einer zulässigen Einkaufsgemein-
schaft), Händlern oder Kunden.

– �Vereinbaren Sie keine Aufteilung des 
Marktes nach Gebieten oder Kunden.

– �Vereinbaren Sie insbesondere keine ge-
meinsame Strategie in Bezug auf private 
oder öffentliche Ausschreibungen.

– �Sprechen Sie mit Wettbewerbern nicht 
über Kapazitäten (eigene oder in Bezug 
auf die Branche).

– �Legen Sie keine Geschäftsgeheimnisse 
gegenüber Wettbewerbern offen.

– �Gehen Sie nicht automatisch von der 
kartellrechtlichen Zulässigkeit aus, wenn 
eine Verhaltensweise in der Branche 

üblich ist oder andere Unternehmen sich 
ähnlich verhalten.

– �Verwenden Sie Begriffe wie beispiels-
weise Marktmacht oder Monopolist 
nicht und auch Marktführer nur mit Vor-
sicht in Werbebotschaften, wenn Sie die 
eigene Marktstellung beschreiben.

Die vorstehenden Empfehlungen können 
wie folgt in der Unternehmens-Compliance 
implementiert werden: Die Hinweise können 
als Merkblatt für die Analyse von möglichen 
Risiken und für regelmässige Mitarbeiter-
schulungen verwendet werden. Ausserdem 
können sie Teil einer Checkliste der internen 
Kontrolle zur Einhaltung der Wettbewerbs-
regeln dienen. Wird ein kartellrechtliches 
Risiko erkannt, sollte dieses umgehend ab-
geklärt und geeignete, konkrete Massnah-
men ergriffen werden.
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